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Kurz informiert

	▶ In eigener Sache
ihr PA-Abonnement: Schalten Sie kostenlos weitere nutzer frei! 

| Wussten Sie, dass Ihr PA-Abonnement automatisch drei digitale Lizenzen 
enthält? Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an möglichst vielen 
Arbeitsplätzen und schalten Sie die digitalen Inhalte für zwei weitere Kolleg-
Innen frei. Eine Kurzanleitung dazu finden Sie unter iww.de/s7219. |

informAtion

Kurzanleitung

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

In Ihrem Abonnement enthalten: 
Drei Nutzer-Lizenzen für die 
digitalen Inhalte

Anmeldung

Ich bin schon beim IWW Institut registriert.

 Angemeldet bleiben  ?

max.mustermann@kanzlei.de

• • • • • • •

Anmelden Abbrechen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an unter 

 iww.de/anmelden

Sie haben noch kein IWW Konto? 
Dann registrieren Sie sich zunächst unter

 iww.de/registrierung

Direkt umsetzbare Empfehlungen, anschauliche Musterfälle, praktische Arbeitshilfen u. v. m. – 
Ihr Abonnement bietet digital umfangreiche Fachinhalte zu Ihrem Arbeitsgebiet.

Aber nicht nur das: Ihr Abonnement enthält automatisch auch drei Lizenzen für Nutzer in Ihrer 
Kanzlei/Praxis. So können auch Kollegen und Mitarbeiter auf die digitalen Inhalte zugreifen – 
ganz ohne weitere Kosten.

Hier erfahren Sie, wie es geht.

Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie Ihre derzeit 
aktiven Abonnements unter 

 Mein Konto/Letzte Aktivitäten

Mein Konto

Letzte Aktivitäten

Schritt 1: Anmeldung

oder geben Sie den Link iww.de/kundencenter
ein.

IHR ABO 
KANN MEHR! 

1 Abo =
3 Nutzer

Ohne zusätzliche Kosten.
Jetzt weitere Nutzer freischalten! 

Holen Sie jetzt alles aus Ihrem Abo raus! 

PA Privatliquidation aktuell unterstützt Sie optimal im 
beruflichen Alltag. Aber nutzen Sie in Ihrer Praxis auch das 
ganze Potenzial?

Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an möglichst 
vielen Arbeitsplätzen und schalten Sie die digitalen Inhalte 
für zwei weitere Kollegen frei! Das kostet Sie nichts, denn 
in Ihrem digitalen Abonnement sind automatisch drei 
Nutzer-Lizenzen enthalten.

Der Vorteil: Ihre Kolleginnen und Kollegen können selbst nach 
Informationen und Arbeitshilfen suchen – und Sie verlieren 
keine Zeit mit der Abstimmung und Weitergabe im Team.

Und so einfach geht’s: Auf iww.de anmelden, weitere 
Nutzer eintragen, fertig! 

Kurzanleitung 
herunterladen unter: 
www.iww.de/s7219
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	▶ Rechtsprechung
Heil- und Kostenplan bei GKV-Patienten: 6 monate gültig

| Wird die Sechsmonatsfrist nicht eingehalten, so verliert ein genehmigter 
Heil- und Kostenplan (HKP) für eine Zahnersatzversorgung seine Gültigkeit. 
Maßgeblich für das Ende dieses Zeitraums ist der Zeitpunkt der Eingliede-
rung, nicht der Beginn von vorausgehenden Vorbereitungsmaßnahmen 
 (Sozialgericht [SG] München, Urteil vom 28.06.2023, Az. S 38 KA 5130/21). |

Ein Zahnarzt wandte sich gegen eine sachlich-rechnerische Kürzung seines 
Honorars in Höhe von 772 Euro durch seine Kassenzahnärztliche Vereinigung 
(KZV). Der Zahnarzt stellte am 27.07.2017 einen HKP auf, den die Kranken-
kasse am 23.08.2017 genehmigte. Die Eingliederung des Zahnersatzes er-
folgte am 02.03.2018, damit ungefähr eine Woche nach Ablauf der sechsmo-
natigen Gültigkeit. Der Zahnarzt wies darauf hin, dass die Präparation inner-
halb des Gültigkeitszeitraums stattgefunden habe und mit der Krankenkasse 
telefonisch wegen einer Verlängerung gesprochen worden sei. Hierzu legte 
er einen Auszug aus seiner Praxisdokumentation vom 06.02.2018 vor „Anruf 
AOK: Telef. Genehmigung verlängert“. Die Gegenseite wandte ein, dass die 
Eingliederung außerhalb der Gültigkeit des HKP erfolgt und im System der 
Krankenkasse ein Anruf bzw. eine Verlängerung nicht dokumentiert sei. 

Das Gericht wies die Klage des Zahnarztes ab und betonte, dass er die Rege-
lung der Anlage 2 Nr. 6 S. 6 Bundesmantelvertrag-Zahnärzte nicht eingehal-
ten habe. Danach werden Festzuschüsse nur gezahlt, wenn der Zahnersatz in 
der bewilligten Form innerhalb von sechs Monaten eingegliedert wird. Der 
Wortlaut sei eindeutig. Hierbei komme es nicht auf etwaige Vorbehandlungs-
maßnahmen an, sondern auf den Eingliederungszeitpunkt des Zahnersatzes. 
Die Gültigkeit des HKP lief bis zum 23.02.2018, die Eingliederung erfolgte je-
doch erst am 02.03.2018. Grundsätzlich bestünde zwar die Möglichkeit, die 
zuständige Krankenkasse um Verlängerung zu ersuchen, so das Gericht. Al-
lerdings trage der Zahnarzt dafür bei unklarem Sachverhalt die objektive Be-
weislast. Es fehlte im vorliegenden Fall insofern an einer schriftlichen Bestä-
tigung einer Verlängerung, mit der der Zahnarzt diesen Beweis hätte führen 
können. Die vorgelegte Praxisdokumentation war nicht ausreichend.

fAzit | Es ist Aufgabe des Zahnarztes zu kontrollieren, ob zum Zeitpunkt der Eingliederung des Zahnersatzes ein 
gültiger HKP vorliegt. Krankenkassen achten in jüngerer Vergangenheit verstärkt hierauf. Aus dem Praxisalltag zu 
berichten ist, dass einige Krankenkassen eine „unkomplizierte“ Verlängerung nur dann durchführen, wenn der in 
Rede stehende HKP nicht bereits abgelaufen ist, andernfalls muss ein neuer HKP gestellt werden.

zeitpunkt der 
eingliederung 
ausschlaggebend

zahnarzt überzog 
eine Woche


